
der Rechtsordnung, in der Weiterführung der durch 
das Steuerrecht des völkerrechtlich untergegange
nen Staates begründeten öffentlich-rechtlichen An
sprüche gegen die der deutschen Finanzhoheit un
terworfenen Steuerpflichtigen, und endlich in der in 
allen Besatzungszonen aufrechterhaltenen Notwen
digkeit, vor dem 8. 5.1945 entstandene Ansprüche 
gegen das Reich in der Steuerbilanz aufzuführen, 
die ja logisch die Fortexistanz des Schuldners vor
aussetzt, genügend Anhaltspunkte dafür vorhan
den sind, daß die Souveräne den Willen haben, ihre 
gemeinsame Staatsgewalt in Deutschland als innen
politisch gesehen mit der früheren deutschen Reichs
gewalt identisch aufzufassen. Wenn man dieser 
Auffassung folgt, so würde sieh also für das 
deutsche Reich insoweit eine ähnliche Lage ergeben, 
wie für einen Staat, der unter voller Preisgabe sei
ner völkerrechtlichen Subjektivität, aber unter Auf
rechterhaltung seiner staatlichen Existenz in einem 
Bundesstaat aufgeht. Kraft des Willens seiner Sou
veräne, die völkerrechtlich gesehen allein für das 
deutsche Gebiet zuständig sind, ist Deutschland als 
staatliche Einheit bestehen und staatlich gesehen 
identisch geblieben

Gegen diese Ansicht läßt sich auch nicht einwen
den, daß in der Präambel Abs. 6 der Erklärung über 
die Niederlage Deutschlands vom 5.6.194550) die 
vier Großmächte für sich das alleinige Recht in An
spruch nehmen, ohne Zustimmung Deutschlands 
dessen Status festzusetzen unu über seine Grenzen 
zu bestimmen, und daß daher Deutschland nicht 
mehr fortbestehe. Diese Norm zeigt nur eindeutig, 
daß Deutschland völkerrechtlich gesehen einem 
Kondominium unterworfen wurde und widerlegt die 
Behauptung seiner völkerrechtlichen Fortexistenz. 
Die Handlungen und Äußerungen der vier Groß
mächte lassen vielmehr erkennen, daß dieser durch 
sie geschaffene Status gerade in der staatsrecht
lichen Fortexistenz Deutschlands besteht.

Diese staatsrechtliche Fortexistenz bedeutet na
türlich ebensowenig wie die staatsrechtliche Iden
tität eines Landes nach einer Revolution die Fort
geltung irgendwelcher verfassungsrechtlicher NorT 
men, die mit der neuen Ordnung der Dinge im 
Widerspruch stehen. Identität des Staates ist nicht 
Verfassungsrechtskontinuität; sie bedeutet jedoch, 
daß Deutschland als Rechtssubjekt erhalten blieb 
und damit auch als Schuldner und Gläubiger seiner 
früheren Forderungen und Ansprüche, soweit nicht 
in Rechtsnormen, die auf Grund der politischen 
Verfassung des Kondominats ergangen sind, über 
diese Forderungen und Ansprüche anders verfügt 
wurde.

Damit ist aber nichts darüber ausgesagt, wer hin
sichtlich dieser vermögensrechtlichen Ansprüche 
oder Verpflichtungen des Reiches befugt ist, den 
deutschen Staat (also jetzt das Kondominat) zu 
vertreten. Diese Vertretungsbefugnis kann nur aus 
positiven Anordnungen der Behörden des Kondomi
nats (also der Mächte, des Kontrollrats, der Besat
zungsbehörden und der durch sie geschaffenen 
neuen politischen Einheiten Deutschlands im Rah
men ihrer durch die Militärverwaltungen gewährten 
Zuständigkeit) abgeleitet werden. Soweit sie sich 
im einzelnen nicht dartun läßt, sind Dienststellen, 
die sie für sich in Anspruch nehmen, weder aktiv 
noch passiv legitimiert, für das Reich aufzutreten.

Die vier Großmächte haben sich zur Frage der 
staatsrechtlichen Identität des Kondominats mit 
dem früheren deutschen Reich nirgends ausdrücklich 
geäußert. Jedoch erscheint die Annahme dieser 
Identität als durch die Logik der Zwecksetzung des 
Kondominats, das demokratische Institutionen nur
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dann entwickeln kann, wenn eine einheitliche Staats
gewalt fortexistiert, und durch das konkludente 
Handeln der Mächte und ihrer Organe geboten.

Sollte sich aus bisher unbekannt gebliebenen po
sitiven Wülensäußerungen der Souveräne nicht das 
Gegenteil erweisen lassen, so wäre daher im staats
rechtlichen Ergebnis, nicht aber im völkerrecht
lichen, der von Zinn, Peters, Loening, Wacke und 
Laun vertretenen Meinung beizustimmen.

Wenn diese Meinung durch positive Willensäuße
rungen der Souveräne widerlegt werden könnte, so 
bedürfte es hinsichtlich der Ansprüche und Schul
den des Reiches in dessen Beziehungen, die durch 
seine innere Rechtsordnung geregelt sind, einer 
positiven gesetzlichen Regelung, um sie auf einen 
neuen Träger überznleiten. Soweit eine solche posi
tive Regelung nicht erfolgen würde, wären sie er
loschen.

IV.
Das Land Preußen.

Es war bei Errichtung des Kondominiums über 
Deutschland erklärter Wille der Souveräne, den 
Geist des Militarismus in Deutschland zu zerstö
ren00). Der preußische Staat galt und gilt als Hort 
der militaristischen Tradition, so daß sich die Be
satzungsmächte von vornherein darüber einig wa
ren, den preußischen Staat zu liquidieren61). Dem 
Kontrollratsgesetz über die Auflösung des preußi
schen Staates ist nur deklaratorische Bedeutung 
beizumessen, soweit das Gesetz nicht über die Auf
lösung Preußens hinaus ausdrückliche Bestimmun
gen über die Überleitung von Rechten und Ver
pflichtungen des preußischen Staates enthält02). Für 
die sowjetrussische Besatzungszone sei in diesem 
Zusammenhang auf den Befehl über die Bildung von 
Provinzial- und Ländesverwaltungen vom 4.7. 
194503) verwiesen, der den früheren preußischen 
Staatsverband bereits als nicht-existent behandelt. 
In der amerikanischen und britischen Besatzungs
zone wurde die Zerschlagung Preußens spätestens 
durch die Bildung der heutigen Länder aus frühe
ren preußischen Gebietsteilen bzw. durch Vereini
gung von früher nicht preußischen und früher preu
ßischen Gebietsteilen bewirkt04).

Preußen hatte schon durch das Gesetz vom 30.1. 
193405) seine staatliche Existenz eingebüßt und 
seine Hoheitsrechte verloren. Wenn ihm auch ge
mäß § 1 der 1. Verordnung zur Durchführung des 
Gesetzes vom 30.1.1934 vom 2. 2.193400) ein gro
ßer. Teil seiner früheren Hoheitsrechte zur Aus
übung rückübertragen war, so war es gleichwohl zu 
einer Reichsprovinz mit Eigenpersönlichkeit herab
gesunken07>. Damit hatte es jedoch seine Identität 
nicht eingebüßt; juristisch gesehen blieb die Reichs
provinz Preußen unbestritten mit dem früheren 
Staat Preußen identisch und blieben daher dessen 
Rechte und Verpflichtungen bestehen.

Diese Situation hat sich jedoch durch die Kapitu
lation grundsätzlich verändert, weil die neuen Sou
veräne den Untergang der Persönlichkeit Preußens 
herbeiführen wollten. Für die Rechte und Verbind
lichkeiten, deren Träger das frühere Preußen war,

«») Vgl. Ill A 3, 7 u. 9 im Bericht der Berliner Konferenz, 
Amtsbl. d. Kontrollrats, Beiheft Nr. 1, S. 14 u. 15.

•i) Vgl. Präambel zum Gesetz Nr. 46 des Kontrollrats vom 
1. 3. 47, „Neue Zeit", 3. Jahrg. 1947, Nr. 52 vom 2. 3. 47.

»!) Vgl. Art. III des Gesetzes Nr. 46 des Kontrollrats.
•J) VOB1. B, 1945. S. 1.
s i )  Der Vorschrift des Art. II des Kontrollratsgesetzes 

Nr. 46 wurde also in allen Besatzungszonen bereits Genüge ge-, 
leistet, bevor das Kontrollratsgesetz erging.

•5) RGBl. I, S. 75. — § 2 Abs. 1.
•<) RGBl. I, S. 81.
s’) Vgl. ebenso Loening in DRZ 1946, S. 130.
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